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Regeste

Regeste Anerkennung einer Vaterschaftsklage; Anfechtung wegen Willensmangels (Art. 23
ff. OR, Art. 7 ZGB). Frist. Absichtliche Täuschung? Grundlagenirrtum?

Regeste Passé-expédient sur une action en recherche de paternité attaqué en raison de vices
du consentement (art. 23 ss CO, art. 7 CC). Délai. Dol? Erreur sur les éléments nécessaires
du passé-expédient?

Regesto Riconoscimento d'un'azione di paternità; impugnazione per vizio della volontà (art.
23 sgg. CO, art. 7 CC). Termine. Dolo? Errore sugli elementi essenziali?

Erwägungen

E. 1
Mit der Berufung kann nur geltend gemacht werden, dass das angefochtene Urteil auf einer
Verletzung des Bundesrechts beruhe ( Art. 43 OG ). Erörterungen über die Verletzung
kantonalen Rechts können demgemäss nicht zur Begründung einer Berufung dienen ( Art.
55 lit. c OG ). Daher kann das Bundesgericht als Berufungsinstanz die Ausführungen nicht
hören, mit denen die Beklagten darzutun versuchen, dass die vom Kläger ausgesprochene
Anerkennung ihrer Vaterschaftsklage deswegen nicht wegen Willensmangels angefochten
werden könne, weil sie bzw. die vom Friedensrichter daraufhin erlassene
Abschreibungsverfügung nach kantonalem Prozessrecht (§ 164 der alten, Art. 250 der
neuen schaffhausischen ZPO) einem gerichtlichen Urteil gleichgestellt sei. Der Einwand,
dass die Zulassung der Anfechtung wegen Willensmangels mit dem kantonalen
Prozessrecht unvereinbar sei, hätte höchstens mit staatsrechtlicher Beschwerde wegen
Verletzung von Art. 4 BV (Willkür) erhoben werden können (jedoch, wie beigefügt werden
mag, nicht mit Erfolg, weil die Auffassung der Vorinstanz in diesem Punkte als durchaus
einleuchtend erscheint; vgl. BGE 56 I 224 ff., BGE 60 II 57 ff.). Dass es nach Bundesrecht
unzulässig sei, die Anerkennung BGE 82 II 186 S. 192 einer Vaterschaftsklage wegen
Willensmangels anzufechten, behaupten die Beklagten mit Recht nicht. Die Art. 23 ff. OR
sind nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts gemäss Art. 7 ZGB auf vertragliche
Erklärungen, durch die ein Mann sich zu Vermögensleistungen aus Vaterschaft verpflichtet,
entsprechend anwendbar ( BGE 49 II 7 , BGE 60 II 263 , BGE 70 II 196 ff.; Entscheide
vom 21. Januar 1953 i.S. Jegi und vom 2. Februar 1953 i.S. Fabbro). Dass für gerichtliche
Vergleiche oder Klageanerkennungen in Vaterschaftssachen in dieser Hinsicht etwas
anderes zu gelten habe als für aussergerichtlich übernommene Verpflichtungen zu
Leistungen im Sinne von Art. 317/19 ZGB, lässt sich aus dem Bundesrecht nicht ableiten
(vgl. den eben zitierten Entscheid i.S. Jegi, wo es sich wie hier um die Anfechtung einer bei
der Sühnverhandlung im Vaterschaftsprozess eingegangenen Verpflichtung handelte). Zu
prüfen bleibt unter diesen Umständen nur, ob die Vorinstanz die Vorschriften über die



Willensmängel richtig angewendet habe.

E. 2
Nach Art. 31 OR gilt ein Vertrag als genehmigt, wenn der durch Irrtum, Täuschung oder
Furcht beeinflusste Teil binnen Jahresfrist weder dem Anderen eröffnet, dass er den Vertrag
nicht halte, noch eine schon erfolgte Leistung zurückfordert. Die Frist beginnt gemäss Abs.
2 dieser Bestimmung in den Fällen des Irrtums und der Täuschung mit der Entdeckung.
Während diese Frist bei obligationenrechtlichen Verträgen durch eine einfache
Ablehnungserklärung gewahrt werden kann, muss derjenige, der ein aussereheliches Kind
gemäss Art. 303 ZGB (d.h. mit Standesfolge) anerkannt hat und diese Anerkennung wegen
Willensmangels anfechten will, innert der Jahresfrist von Art. 31 OR Klage erheben ( BGE
79 II 28 /29). Was in dieser Beziehung für die Anfechtung eines gerichtlichen Vergleichs
oder einer Klageanerkennung in einem Vaterschaftsprozess gelte, der nur
Vermögensleistungen BGE 82 II 186 S. 193 zum Gegenstand hat, braucht im vorliegenden
Falle nicht entschieden zu werden; denn der Kläger hat innert eines Jahres nach Entdeckung
der Tatsachen, mit denen er seine Anfechtung begründet, nicht nur den Beklagten
mitgeteilt, dass er die Klageanerkennung als unverbindlich betrachte, sondern überdies
Klage auf deren Anfechtung eingeleitet, so dass die Frist von Art. 31 OR auf jeden Fall
gewahrt ist.

E. 3
Das Vorliegen einer absichtlichen Täuschung im Sinne von Art. 28 OR ist von der
Vorinstanz mit Recht verneint worden. Es ist nicht dargetan, dass die Mutter dem Kläger
über ihr Verhalten in geschlechtlichen Dingen spontan oder auf Befragen hin unwahre
Angaben gemacht habe. Damit, dass sie den Kläger als Vater ihres Kindes bezeichnete, hat
sie nicht behauptet, dass sie während der ganzen kritischen Zeit nur mit ihm Umgang
gehabt habe. Es kann ihr aber auch nicht vorgeworfen werden, den Kläger durch
Verschweigung von Tatsachen, über die sie ihm unaufgefordert hätte Auskunft geben
sollen, getäuscht zu haben. Den Kläger von sich aus über die Tatsachen zu unterrichten, die
er heute anruft, war sie nicht verpflichtet. Die Vorfälle vom 9. September 1951 von sich aus
zu erwähnen, war ihr um so weniger zuzumuten, als sie davon ausgehen durfte, dass sie
damals bereits schwanger gewesen sei.

E. 4
Während eine Kindesanerkennung im Sinne von Art. 303 ZGB nach der Praxis nur dann
wegen Grundlagenirrtums angefochten werden kann, wenn der Anerkennende Umstände
nicht kannte, welche die Unmöglichkeit einer Zeugung des Kindes durch ihn dartun ( BGE
79 II 30 und dortige Hinweise), ist die Berufung auf solchen Irrtum gegenüber Erklärungen,
durch die bloss Verpflichtungen zu Geldleistungen aus Vaterschaft übernommen werden, in
weiterem Rahmen zulässig. Eine derartige Erklärung kann nach der Praxis angefochten
werden, wenn die Vorstellung des Erklärenden über einen bestimmten Sachverhalt, BGE 82
II 186 S. 194 den er als notwendige Grundlage seiner Verpflichtung betrachtete, sich als
irrig herausstellt und wenn sich der andere Teil angesichts der gegebenen Umstände nach
Treu und Glauben von der Bedeutung Rechenschaft geben musste, die der Erklärende
diesem Sachverhalt beimass (vgl. BGE 70 II 198 /99). Ob der Erklärende den Irrtum durch
bessere Umsicht hätte vermeiden können, ist dabei unerheblich; denn aus Art. 26 OR folgt,
dass eigene Fahrlässigkeit den Irrenden nicht an der Anfechtung hindert, sondern ihn nur
gegebenenfalls zum Ersatz des sog. Vertrauensschadens verpflichtet. Im vorliegenden Falle



hat die Vorinstanz erklärt, für sie stehe ausser Zweifel, dass für den Kläger Voraussetzung
und selbstverständliche Grundlage der Klageanerkennung die Auffassung gewesen sei, die
Einreden des Mehrverkehrs und des unzüchtigen Lebenswandels seien nicht gegeben. Darin
liegt die für das Bundesgericht verbindliche tatsächliche Feststellung, für den Kläger sei bei
der Klageanerkennung die Annahme entscheidend gewesen, dass Tatsachen, welche die
erwähnten Einreden begründen könnten, nicht vorhanden seien. Er betrachtete also diesen
Sachverhalt als notwendige Grundlage seiner Verpflichtung. Für die Gegenpartei war dies,
wie die Vorinstanz zu Recht annimmt, bei den gegebenen Umständen erkennbar. Der
Kläger hatte sich nach der Darstellung der Vertreterin der heutigen Beklagten vor
Friedensrichter zunächst noch darauf berufen, dass die Mutter (ausser mit ihm) noch mit
einem gewissen B. "gegangen" sei, und fand sich zur Anerkennung erst bereit, als der
Friedensrichter ihn darauf hinwies, dass B. als Vater nicht in Frage komme. Daraus musste
die Gegenpartei nach Treu und Glauben schliessen, dass der heutige Kläger die
Vaterschaftsklage nicht anerkannt, sondern dem Prozess den Lauf gelassen hätte, wenn ihm
Tatsachen bekannt gewesen wären, die ihm erlaubt hätten, die gegen ihn bestehende
Vaterschaftsvermutung zu entkräften. Zu einem Verzicht auf die Geltendmachung solcher
Tatsachen hatte er keinerlei Anlass, so dass die BGE 82 II 186 S. 195 Gegenpartei ihm eine
dahingehende Absicht nicht zuschreiben durfte. Die Annahme, von welcher der Kläger
hienach bei der Klageanerkennung in für die Gegenpartei erkennbarer Weise ausging,
erweist sich nun aber nicht schon dann als irrig, wenn die vom Kläger nachträglich
entdeckten Tatsachen "als Einredetatsachen im Sinne der Art. 314 oder 315 ZGB für den
Richter ernstlich in Betracht" kommen. Vielmehr ist erforderlich, dass sie diese Einreden
wirklich zu begründen vermögen. Nur in diesem Falle lässt sich sagen, der Kläger habe
irrtümlicherweise angenommen, diese Einreden seien "nicht gegeben". Entgegen der
Auffassung der Vorinstanz muss daher im vorliegenden Prozess untersucht werden, ob der
Kläger, wenn er die heute geltend gemachten Tatsachen schon im frühern Verfahren
gekannt hätte, diese Einreden mit Erfolg hätte erheben können. Ist diese Frage zu bejahen,
so erweist sich die Anfechtungsklage als begründet. Andernfalls muss es bei der seinerzeit
erfolgten Anerkennung der Vaterschaftsklage sein Bewenden haben. Diese Lösung ist nicht
nur die logische Folge aus den vorinstanzlichen Feststellungen über die Auffassung des
Klägers, welche die Grundlage der Klageanerkennung bildete, sondern bietet zudem
praktisch den Vorteil, dass ein weiterer Prozess zwischen den gleichen Parteien vermieden
wird und dass die Beklagten den Schwierigkeiten entgehen, die sich, wenn die vorliegende
Klageanerkennung schon aus den von der Vorinstanz angeführten Gründen als
unverbindlich erklärt würde, der in diesem Falle notwendigen neuen Geltendmachung ihrer
Ansprüche aus Art. 317 und 319 ZGB im Hinblick auf den Ablauf der Klagefrist von Art.
308 ZGB entgegenstellen könnten. Die Anfechtung schon auf Grund des Nachweises von
Tatsachen zuzulassen, die unter dem Gesichtspunkt von Art. 314 Abs. 2 oder 315 ZGB
ernstlich in Betracht fallen können, wäre im übrigen auch mit der Natur des in Frage
stehenden Rechtsverhältnisses, der bei der analogen Anwendung BGE 82 II 186 S. 196 der
Vorschriften des OR über die Willensmängel Rechnung zu tragen ist, nicht wohl vereinbar.
Wenn es auch nicht am Platze ist, die Anfechtung einer Erklärung, mit der Leistungen im
Sinne von Art. 317/19 ZGB versprochen werden, gleich strengen Beschränkungen zu
unterwerfen, wie sie nach der Praxis für die Anfechtung der Anerkennung eines Kindes mit
Standesfolge gelten ( BGE 79 II 30 ), so ist es doch gerechtfertigt, von einem Manne, der
sich zu Vermögensleistungen aus Vaterschaft verpflichtete, weil er glaubte, Art. 314 Abs. 2
und Art. 315 bei den gegebenen Verhältnissen nicht mit Erfolg anrufen zu können, im



Anfechtungsprozess nicht bloss den Nachweis zu verlangen, dass er Tatsachen entdeckt hat,
die möglicherweise zur Anwendung von Art. 314 Abs. 2 oder Art. 315 ZGB führen können,
sondern den Nachweis, dass eine Einrede im Sinne dieser Bestimmungen wirklich
begründet ist.

E. 5
Die tatsächlichen Feststellungen, welche die Vorinstanz im angefochtenen Urteil getroffen
hat, reichen nicht aus, um den Schluss zu rechtfertigen, dass dem Kläger der hienach
erforderliche Nachweis gelungen sei. Insbesondere lässt sich nicht sagen, der Verkehr mit
G. vom 9. September 1951 begründe erhebliche Zweifel im Sinne von Art. 314 Abs. 2 ZGB
, weil noch zu prüfen ist, ob nicht im Hinblick auf den Reifegrad des Kindes bei der Geburt
eine Zeugung am 9. September 1951 (dem 218. Tage vor der Geburt) praktisch
ausgeschlossen sei (vgl. hiezu BGE 80 II 298 Erw. 2). Eventuell liesse sich ausserdem
erwägen, die Blutprobe auf G. auszudehnen. Anderseits lässt sich der vom Kläger zu
erbringende Nachweis aber auch nicht als gescheitert bezeichnen; denn über wesentliche
Behauptungen (namentlich über den vor Obergericht neu angerufenen Vorfall mit Sch. aus
der Zeit der Jahrhundertfeier) ist noch kein Beweis erhoben worden. Daher ist die Sache zur
Vervollständigung des Tatbestandes und zu neuer Entscheidung im Sinne der Erwägungen
an die Vorinstanz zurückzuweisen. BGE 82 II 186 S. 197 Dispositiv

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


